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Mit Schreiben des Generalsekretärs A 56-01/502.2010 vom 27. Juli 2010 wurden jene 
Mitgliedstaaten der OTIF, die wegen offener Punkte im Verhältnis zwischen der OTIF und 
der EU Erklärungen gemäß Artikel 42 § 1 Satz 1 des Übereinkommens über den interna-
tionalen Eisenbahnverkehr (COTIF) betreffend die Nichtanwendung der Anhänge E (CUI), 
F (APTU) und G (ATMF) zum COTIF abgegeben hatten, angesichts der mit 1. Dezem-
ber 2010 wieder gewährleisteten EU-Konformität dieser Anhänge daran erinnert, rechtzeitig 
die erforderlichen innerstaatlichen Maßnahmen ergreifen, damit diese Erklärungen mit 
Wirkung vom selben Datum außer Kraft treten und die Vorteile aus der Anwendung der 
geänderten Anhänge im Verkehr zwischen Mitgliedstaaten der OTIF, die EU-Recht 
anwenden, und anderen OTIF-Mitgliedstaaten umfassend zum Tragen kommen. 

Laut Mitteilung mehrerer Mitgliedstaaten umfasst das notwendige Verfahren mehrere Stufen. 
Eine davon ist die Veröffentlichung der neuen Bestimmungen in den betreffenden nationalen 
Kundmachungsorganen. Als Unterstützungsmassnahme steht nunmehr auf der Website der 
OTIF eine konsolidierte Fassung des gesamten COTIF samt Anhängen in der ab 
1. Dezember 2010 gültigen Fassung in den drei Arbeitssprachen unter folgenden Adressen zur 
Verfügung: 

Droit ¦ Commission de révision ¦ Textes de notification ¦  

o Version consolidée  
http://www.otif.org/fileadmin/user_upload/otif_verlinkte_files/04_recht/03_CR/03_CR_24_NOT/COTIF_1999_01_12_2010_f.pdf  

Recht ¦ Revisionsausschuss ¦ Notifizierungstexte ¦ 

o Konsolidierte Fassung 
http://www.otif.org/fileadmin/user_upload/otif_verlinkte_files/04_recht/03_CR/03_CR_24_NOT/COTIF_1999_01_12_2010_d.pdf  

Law ¦ Revision Committee ¦ Notification texts ¦  

o Consolidated version 
http://www.otif.org/fileadmin/user_upload/otif_verlinkte_files/04_recht/03_CR/03_CR_24_NOT/COTIF_1999_01_12_2010_e.pdf  

Außerdem kann das Sekretariat auf Anfrage Textvorschläge für die Rücknahme der 
Erklärungen zur Verfügung stellen. 

(Gustav Kafka) 
Stellvertreter des Generalsekretärs 
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